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AUGLÝSING 

um viðskipta- og greiðslusamning við Ungverjaland. 

Hinn 5. febrúar 1963 var undirritaður í Búdapest nýr viðskipta- og greiðslu- 
samningur milli Íslands og Ungverjalands. 

Samningurinn er birtur sem fylgiskjal með auglýsingu þessari. 

Utanrikisráðuneytið, 12. marz 1963. 

Guðm. Í. Guðmundsson. 
Agnar Kl. Jónsson. 

Fylgiskjal. 

ABKOMMEN 

úber den Warenverkehr zwischen der Republik Island und der 

Ungarischen Volksrepublik. 

In der Absicht den Warenverkehr zwischen der Republik Ísland und der 
Ungarischen Volksrepublik zu regeln und zu erweitern, haben die Bevollmachtigten 
der Regierungen der beiden Lánder im Verlauf der in Budapest vom 24. Januar bis 
5. Februar 1963 abgehaltenen Verhandlungen folsendes Abkommen getroffen: 

Artikel 1 
Es besteht Einvernehmen darúber, dass die Vertragschliessenden Parteien einander 

auf jedem Gebiet des Handels die bedingungslose und unbeschránkte Meistbeginstig- 
ung gewáhren, wie diese in dem Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 14. Márz 1887 
festgelegt ist. 

Artikel 2 
Die zustándigen Stellen der beiden Liánder werden die erforderlichen Aus- und 

Einfuhrbewilligungen beziglich der in den beiliegenden Kontingentlisten „A“ /:is- 
lándischer Export:/ und „B“ /:ungarischer Export:/ angefúhrten Waren bis zur 

Höhe der in den selben Listen vorgesehenen Mengen bzw. Werte erteilen. 

Artikel 3 
Auf Grund der diesem Abkommen beigeschlossenen Listen „A“ und „B“ werden 

die Vertragschliessenden Parteien im Rahmen ihrer eigenen Rechtsnormen den mög- 
lichst breitesten Warenverkehr der beiden Lánder befördern und erleichtern. Dies 
bezieht sich auch auf die in den Listen nicht angefúrhten Waren. 

Úberdies werden alle Vorschláge, die sich auf die Ein- und Ausfuhr der in 
den kontingentlisten nicht angefúhrten und sich auf die Waren beziehen, die die 
kontingentierten Warenmengen und Warenwerte úbertreffen, von den Zzustándigen 
Behörden der Vertragschliessenden Parteien wohlwollend geprúft. 

Artikel 4 
Die in den Listen „A“ und „B“ erwáhnten Mengen bzw. Wertkontingente 

verstehen sich fúr die Gúltigkeitsdauer dieses Abkommens. 

Artikel 5 
Die Vertragschliessenden Parteien befördern die Teilnahme der anderen Partei 

an den auf ihren Gebieten organisierten Ausstellungen, die Organisierung von ein-
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zelnen Warenvorfúhrungen, die gegenseitige Vorfúhrung der eigenen Produkte 
und regen den Besuch von Handels- und industriellen Experten an um die Bediirfnisse 
und Liefermöglichkeiten gegenseits kennenzulernen. 

Artikel 6 
Im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragschliessenden Parteien werden die, 

aus den auf Grund dieses Abkommens abgeschlossenen Vortrásen und getátigten 

Gescháften stammenden Zahlungsen — laut der Bestimmungen des am 5. Februar 
1963 unterzeichneten Zahlungsabkommens, dessen Gultigkeitsdauer mit der dieses 

Abkommens úbereinstimmt, im Rahmen des Clearingkontos ausgeglichen. Das 
Zahlungsabkommen bildet einen integrierenden Teil dieses Abkommens. 

Artikel 7 
Dieses Abkommen tritt nach Unterzeichnung mit rúckwirkender Wirksamkeit 

vom Í. Januar 1963 in Kraft mit einer Gúltigkeitsdauer von einem Jahr. 

Artikel 8 
Die Vertragschliessenden Parteien bilden aus ihren Vertretern eine Gemischte 

Kommission deren Aufgabe die Kontrolle der Durchfihrung des vorliegenden Ab- 
kommens, die Beförderung der Ungestörtheit der Handelsbeziehungen und die eventu- 
elle Modifikation und Ergánzung der beigelegten Warenlisten sein wird. Die Ge- 
mischte Kommission wird auf Wunsch einer der Vertragschliessenden Parteien, 

abwechselnd in Reykjavik oder in Budapest, laut gegenseitiger Vereinbaruns, zu- 
sammentreten. 

Artikel 9 
Das vorliegende Abkommen bleibt fúr ein Jahr, vom 1. Januar bis 31. Dezember 

1963, in Kraft. Wenn sich die Vertragschliessenden Parteien vor dem Ablauf 

dieses Abkommens in einer Neuregelung des gegenseitisen Warenverkehrs nicht 
einigen, so verlángert es sich automatisch nach Ablauf fúr ein weiteres Jahr, 
vorausgesetzt, dass es nicht von einem der Vertragschliessenden Parteien 3 Monate 
vor dem jeweilisen Ablauf gekindigt wird. 

Geschehen zu Budapest, am 5. Februar 1963, in zwei Originalexemplaren, in 
deutscher Sprache. 

Fúr die Regierung der Fúr die Regierung der 
Republik Island Ungarischen Volksrepublik 

O. Guðjónsson Mádai István 

Liste „A“ 

islindischer Export. 

Nr. Warenbezeichnung Menge Wert: in cl£ 

1/ Schafwolle ............0.0.. 40 t 

2/ Rohe Schaffelle, andere Felle und Háute ............ 20.000 

3/ Schafdárme .............2.. 0... 14.000 m.E. 
4/ Fisehmehl ................0.0 0000 500 t 
5ö/ Fischöle, Wahlöle, /einschl. Spermöl/ und Medizinal- 

Lebertran ................000 0... 5.000 
6/ Tiefgefrorene Fischfilets ..............00000 00... 30.000 

1/ Gesalzene und gefrorene Heringe ............0.00..... p.m. 
8/ Verschiedene Fischkonserven und Kaviar ............ 5.000 

9/ Diverse ..........0.2.00. 00. 10.000 
darunter Pferdeschweifhaare
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1/ 

2/ 

3/ 
4/ 

9/ 

6/ 

1/ 

8/ 

10/ 

11/ 

12/ 
13/ 
14/ 

15/ 
16/ 
17/ 
17/ 

Liste „B“ 

ungarischer Export. 

Warenbezeichnung 

Werkzeuge und Kleineisenwaren, einschl. Schlösser, 

Hángeschlösser, Beschláge, Nágel, Drahtgewebe und 
gusseiserne emailierte Badewannen ............... 

Elektrotechnische Waren, darunter Radioapparate und 
Bestandteile, auch  Áadiorðhren,  Glúhlampen, 
Leuchtstoffröhren, weiters Einrichtungen fúr das 

Fernmeldewesen ...............0.00 00... 
Elektrisches Installationsmaterial, Stahlaluminiumkabel 

Walzmaterial /Stab- und Formeisen, Mittel- und 
Grobbleche/ und verschiedene Stahlrohre ........ 

Verschiedene Maschinen /auch elektrische/, Apparate, 
Geráte und Instrumente, Holzbearbeitungsmaschinen, 
ferner Traktoren, Dumpers, Motoren usw. ........ 

Haushaltsmittel und Kleingeráte fúr den Haushalt, 
Kúchenwaagen, Emailgeschirr und Geschirr aus 
Aluminium, wie Kannen, ferner Isolierflaschen und 

Einlagen, sowie verschiedene elektrische Haus- 
haltsgeráte usw. ...............00.0 0... 

Chemikalien, darunter Farben fúr die Schiffbau- 

industrie, verschiedene Gummiwaren auch Gummi- 
schuhe und -stiefel, ferner pharmazeutisches 
Material und Erzeugnisse ............00.0.. 0000. 

Bitumen ...............02 0000 

Konfektionierte Textilwaren, darunter Unterwásche, 
Strick- und Wirkwaren ..........00.0.0000 000... 

Verschiedene Produkte der Lederindustrie, darunter 
Scehuhe, Handschuhe und Ledergalanteriewaren 

Sportartikel, darunter Luftgewehre und Spielwaren .. 
Pflanzenðle .............2.0.00.0 000. 

Verschiedene Lebensmittel, Obst- und Gemiúsekonserven, 
Trockengemúse, Tomatenpúree und andere Zube- 
reitungen von Tomaten, Paprika gemahlen, Erbsen, 
Zwiebel und Knoblauch ..........0..00...00000.. 

Wein und Spirituosen /auch Weingeist/ ............ 
Aepfel ..............020 0 
Zucker ...........000 000 

Diverse ...............2 0200 

darunter Kurzwaren, Náhmaschinen, 

Fahrráder und Bestandteile, 

Teppiche, Korb- und Flechtwaren, 
Búrsten und Pinsel, 

Seife und kosmetische Artikel, 
Böroausrústungsartikel, 
Waren uas Porzellan und Keramik, 
Steingut, Hohlglaswaren, 
Búcher und Zeitschriften usw. 

Menge 

1.000 t 

Nr. 3. 

Wert: in cl 

1.500 

1.500 
4.000 

4.000 

3.000 

3.000 
p.m. 

45.000 

20.000 

4.000 
2.000 
2.000 

3.000 
2.000 
p.m. 
15.000 
12.000
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ABKOMMEN 

úber den Zahlungsverkehr zwischen der Republik Island und der 

Ungarischen Volksrepublik. 

Die Regierung der Republik Island einerseits und die Regierung der Ungarischen 
Volksrepublik andererseits haben zwecks Regelung des Zahlungsverkehrs zwischen 
den beiden Lándern folgendes vereinbart: 

Artikel 1 
Die Regelung des Gegenwertes der von der Republik Island nach die Ungarische 

Volksrepublik eingefúhrten Waren, sowie die Regelung des Gegenwertes der von 
der Ungarischen Volksrepublik nach die Republik Island eingefúhrten Waren, ferner 
sonstige Zahlungen zwischen den beiden Lándern, erfolgen in Pfund Sterling /£/ 
Gemáss den Vorschriften der in der Republik Island, bæzw. in der Ungarischen 
Volksrepublik bestehenden Devisenbestimmungen. Die beiderseitigsen Zahlungen 
erfolgen úber das bei der Sedlabanki Islands auf den Namen der Ungarischen Na- 
tionalbank zu eröffnende zins- und spesenfreie Clearingkonto. 

Artikel 2 
Die im Artikel Í vorgesehenen sonstigen Zahlungen, welche ausser den Zahlungen 

fúr Warenlieferungen úber das Clearingkonto gelátigt werden können, sind die 
folgenden: 

a/ Zahlungen zum Begleich von Nebenkosten in Zusammenhangs mit dem gegen- 
seitigen Warenverkehr; 

b/ Zahlungen fúr See-, Fluss- und Luftfrachten, soweit der Transport durch Schiffe 

oder Flugzeuge eines der beiden Lánder erfolgt; 
c/ Zahlungen fúr Dienstleistungen, Reisespesen und Aufenthaltskosten; 
d/ andere Zahlungen, sofern bezúglich derselben Einverstándnis zwischen der 

Sedlabanki Islands und der Ungarischen Nationalbank besteht. 

Artikel 3 
Die vereinbarten Zahlungen zwischen den beiden Lándern lauten auf Pfund 

Sterling /£/, und Fakturen miissen in der selben Wáhrung ausgestellt sein. 
Falls eine Verpflichtung auf andere Wáhrung lautet, findet die Umrechnung auf 

Grund der Goldparitát in Reykjavik bzw. Budapest am Tage der Zahlung statt. 

Artikel 4 
Zur Erleichterung der Zahlungen zwischen den Lándern gewáhren sich die 

beiden Banken einen gegenseitigen Swing-Kredit des Clearingkontos in der Höhe 
von £ 25.000-0-0. 

Artikel 5 
Im Falle einer Úberschreitung der vorgesehenen technischen Kreditgrenze laut 

Artikel 4 durch die Sedlabanki Islands oder Ungarische Nationalbank hat die 
Schuldnerbank den Úberschuss innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen abzudecken. 
Ein nach Ablauf dieser Frist noch vorhandener Saldeniberschuss ist unverzöglich 
seitens der Schuldnerbank entweder in konvertiblem £ oder anderen konvertiblen 
Devisen nach Wahl der Gláubigerbank abæzudecken. 

Artikel 6 
Ein bei Ausserkrafttreten dieses Abkommens allfállig vorhandener Restsaldo 

des Clearingkontos wird durch Warenlieferungen innerhalb der darauffolgenden 6
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Monaten abgedeckt. Sollte jedoch diese Forderung durch Warenlieferungen innerhalb 

von 6 Monaten ab Ausserkrafttreten des gegenwártigen Abkommens nicht abgetragen 

worden sein, ist der noch verbleibende Saldo binnen einer weiteren Frist von einem 

Monat durch Zahlung in konvertiblem £ oder anderen konvertiblen Devisen, nach 

Wahl der Gláubigerbank abzudecken. 

Artikel 7 
Die beiden Banken werden sich hinsichtlich der Durchfúhrung der gegenseitigen 

Zahlungen erforderlichen technischen Massnahmen ins Einvernehmen setzen. So 
insbesondere werden zwischen ihnen die Modalitáten der Erteilung von Gutschrifts- 
anzeigen und Zahlungsauftrágen, sowie der Erstellung von Dokumentar-Akkredi- 
tiven geregelt. Es ist grundsátælich vereinbart worden, dass im Zusammenhange mit 
gegenseitig zu erstellenden Dokumentar-Akkreditiven Buchungen auf dem Clearing- 
konto erst nach erfolgten Auszahlungen vorzunehmen sind. 

Artikel 8 
Bei Inkrafttreten des gegenwártigen Abkommens wird das Clearingkonto laut 

Artikel 1 eröffnet. Das Clearingkonto des bisherisen Abkommens vom 6. Márz 1953 
erliseht, sobald die Zahlungen, die bis Inkrafttreten des gegenwártigen Abkommens 
zustandegekommen sind, verbucht worden sind. Der endgiltige Saldo wird auf das 
neue Clearingkonto úbertragen, wobei die Umrechnung desselben auf Grund der 
Goldparitát der islándischen Krone seschieht. Auf Wunsch einer der beiden Ver- 
tragschliessenden Parteien können Zahlungen, die noch aus der frúheren Vertragszeit 
stammen, auch auf dem neuen Clearingkonto verbucht werden, was dann ebenfalls 
auf der Basis der Goldparitát der islándischen Krone geschieht. Die Gesamthöhe 
der Swing-Kredite beider Konten, solange diese nebeneinander laufen, ist die unter 
Artikel 4 angefúhrte. 

Im ibrigen wird die weitere Durchfúhrung dieser Bestimmung der Vereinbarung 
der beiden Banken úberlassen. 

Artikel 9 
Das gegenwártige Abkommen bildet einen integrierenden Bestandteil des am 

heutigen Tage unterzeichneten Abkommens úber den Warenverkehr zwischen der 
Republik Island und der Ungarischen Volksrepublik und tritt gleichzeitig mit dem 
erwáhnten Abkommen in Kraft und hat die selbe Gúltigkeitsdauer. 

Geschehen zu Budapest, am 5. Februar 1963, in zwei Originalexemplaren, in 

deutscher Sprache. 

Fúr die Regierung der Fir die Regierung der 
Republik Island Ungarischen Volksrepublik 

O. Guðjónsson Mádai István 
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